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CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Im Rahmen der Gesamtstrategie Gesundheit 2020 legte der Bundesrat noch Ende 2014
einen Gesetzesentwurf für ein Krebsregistrierungsgesetz vor. Im Wesentlichen soll
damit eine flächendeckende und umfassende Datengrundlage erarbeitet werden, um
die Früherkennung von Krebserkrankungen, deren Prävention sowie die Behandlung von
Krebserkrankungen zu begünstigen. Neben der Vereinheitlichung bestehender Register
waren auch die generelle Verbesserung der statistischen Datengrundlagen, deren
Bearbeitung und vor allem auch deren Weiterleitung unter Berücksichtigung der
Patientenrechte wichtige Treiber des neuen Gesetzes. Kernelement des
Krebsregistrierungsgesetzes war auch die Einführung einer Meldepflicht für Ärztinnen
und Ärzte sowie Spitäler, wobei die Registrierung selbst weiterhin durch die Kantone in
den kantonalen Krebsregistern erfolgt. Eine neue Krebsregistrierungsstelle des Bundes
koordiniert die Register und wird mit der Datenaufbereitung betraut. Ein
Krebsmonitoring wird, ergänzt durch einzelne Berichte, anhand der erhobenen Daten
Auswertungen zulassen. Das Gesetz ist als nächster wichtiger Schritt im Anschluss an
die Strategie gegen Krebs 2014-2017 zu betrachten.
Die Vernehmlassung verdeutlichte eine grundsätzliche Befürwortung des
Gesetzesentwurfs. Sowohl Kantone, als auch zahlreiche Akteure aus dem
Gesundheitswesen begrüssten diesen Schritt. Gleichwohl gab es in einigen Bereichen
umfassendere Kritik, so dass sich der Bundesrat veranlasst sah, den Gesetzesentwurf
vor den parlamentarischen Beratungen nochmals anzupassen. Dies betraf einerseits
Modalitäten zur Information der Patienten über die Datenhandhabung und ein ihnen
eingeräumtes Widerspruchsrecht. Die Weitergabe der Daten wurde überdies auf
Organisationen zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität erweitert.
Andererseits wurden administrative Anpassungen zur Erschwerung der Identifikation
der Patienten vorgenommen. In der Summe gelangte die Vorlage aber unter positiven
Vorzeichen in den Nationalrat, der sich im Dezember 2015 als Erstrat zum Geschäft
beriet.

Dort war die Vorlage insgesamt unbestritten. Einzig im Bereich einzelner Fristen
wurden von der SGK Änderungen beantragt und übernommen. Die kantonalen
Registerdaten sollten in der neuen Fassung erst nach 30 Jahren gelöscht werden und
nicht wie vom Bundesrat vorgesehen gleich nach deren Prüfung durch die
Krebsregistrierungsstelle oder spätestens fünf Jahre nach diesem Schritt. Ebenso
wurde die Frist für die Anonymisierung der Daten um 50 Jahre verlängert: So können
Patientendaten auch bis zu 80 Jahre nach dem Tod der Patienten noch anonymisiert
werden. Damit sollen die Daten länger für die Forschung zur Verfügung stehen, so
Kommissionssprecherin Carobbio Guscetti (sp, TI), auch wenn das Gesetz kein
eigentliches „Forschungsgesetz“ sei. Der Nationalrat hatte den leicht abgeänderten
Entwurf mit nur 3 Gegenstimmen angenommen, 171 Nationalrätinnen und Nationalräte
stimmten Ja (keine Enthaltungen). 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Krebsregistrierungsgesetz wurde in der Frühjahrssession 2016 vom Ständerat
weiterbehandelt, wo es ebenfalls unbestritten war. Bereits die vorberatende SGK hatte
sich einstimmig sowohl für Eintreten, als auch für dessen Annahme stark gemacht. Mit
diesem deutlichen Signal wurde die Debatte aufgenommen, wobei kaum
Diskussionsbedarf aufkam. In der Frage um die Fristen stellte sich die kleine Kammer
hinter den Nationalrat und hiess die Ausdehnung gut. Dies unter anderem nach einer
Anhörung von Oncosuisse, der Vereinigung gegen Krebs, wie Kommissionssprecher
Graber (cvp, LU) ausführte. Die einzige kleine Differenz, die der Ständerat schuf, war
eine formale. So wurde der Entwurf mit 37 Stimmen einstimmig dem Nationalrat für die
nächste Runde überlassen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Bereinigung der einzigen Differenz im Entwurf des neuen
Krebsregistrierungsgesetzes wurde noch in der Frühjahrssession 2016 durchgebracht.
Der Nationalrat liess sich ohne Diskussion auf die Version des Ständerates ein. Es ging
um die Modalitäten bei der Verwendung der AHV-Versichertennummer zum
Datenaustausch zwischen den verschiedenen Registern. Der Nationalrat wollte in der
ersten Lesung die Kantone „schonen” und ihnen nicht zumuten, neue kantonale
Gesetze schaffen zu müssen. Da dies aber im AHV-Gesetz explizit so vorgesehen war,
konnte die nationalrätliche Kommission nicht anders, als ihren früheren Vorschlag
rückgängig zu machen. Dem folgte der Rat und das Geschäft war unter Dach und Fach. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Krebsregistrierungsgesetz wurde in den Schlussabstimmungen der beiden
Kammern jeweils deutlich angenommen. Im Nationalrat mit 192 zu 3 Stimmen ohne
Enthaltungen und im Ständerat einstimmig mit 45 Stimmen. Die Referendumsfrist lief
am 7. Juli 2016 ungenutzt ab. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB NR, 2015, S. 2094 ff.; BBl, 2014, S. 8727 ff.; NZZ, 9.12.15
2) AB SR, 2016, S. 35 ff.; BZ, NZZ, 2.3.16
3) AB NR, 2016, S. 372 ff.
4) AB NR, 2016, S. 572; AB SR, 2016, S. 237
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